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Im Gespräch

WELLNESS-SESSION?

Nicht für alle. Einer,
der sich von den An-
geboten nicht ver-
führen lässt, ist Na-
tionalrat Luzi Stamm

(SVP/AG). Er nutzt je-
den freien Sitzungs-
nachmittag, um ins
Unterland zu fahren
und im Büro seine

Geschäftspendenzen aufzu-
arbeiten. Spät am Abend
fährt er zurück ins Bündner-
land, um am Morgen leid-
lich ausgeruht in der Sessi-
on zu sein. Eine Ausnahme
machte er bisher: Als Mit-
glied des FC Nationalrat
konnte er nicht «klemmen»
und nahm am Spiel gegen
eine Auswahl aus dem Sa-
fiental teil. (MKU)

ABGESEHEN VON DIESEM

FUSSBALLSPIEL hat auch
Stamms Aargauer Natio-
nalratskollege Geri Müller

(Grüne) keine Zeit für
Wellness. Er klingt aber
heiser. Allerdings nicht
vom Festen, wie er betont.

Er sucht den Grund
im vielen Reden und
im grossen Tempera-
turunterschied zwi-
schen Nationalrats-
saal (recht kühl) und
dem beigestellten
Zelt mit den Parla-
mentarier-Arbeits-
plätzen (bei Sonnen-

schein sehr heiss). (MKU)

SEIN GANZ PERSÖNLI-

CHES FITNESSPRO-

GRAMM zusammengestellt
hat sich Nationalrat Hugo

Fasel (Grüne/FR). Statt die
gratis angebotenen Shut-
tle-Busse zu benützen, fährt
er jeden Tag mit seinem
Mountainbike zweimal von
seiner Wohnung in Flims

Dorf zur Sessiun in
Flims Waldhaus. Das
sind insgesamt 12 Ki-
lometer mit ordentli-
cher Höhendifferenz.
Er hat sein Logis ex-
tra weit weg vom
«Trubel» gewählt, da-
mit er sich in der Frei-
zeit in Ruhe auf den

Abstimmungskampf über
das Familienzulagengesetz
vorbereiten kann. (MKU)

TEMPO 30 für seine Kolle-
ginnen und Kollegen for-
dert MARIO FEHR (SP/ZH)
im Nationalratssaal. Er
fürchtet um ihre Gesund-
heit.  Wenn eine Abstim-
mung angekündigt wird,
rennen alle, die in der Wan-
delhalle Interviews geben,
etwas zusammen aus-
hecken oder Verwandten-

führungen machen,
im Blitztempo an
ihren Platz. Dabei
sind zwei Hürden zu
überwinden: erstens
eine kleine Bodenwel-
le und unmittelbar
danach – schon im
Saal drin – eine recht
hohe Stufe. Einige

sind bei diesem Parcours
schon gestürzt. Glücklicher-
weise gab es bisher keine
ernsthaften Blessuren. (MKU)

Parlament vertraut Basel
Kantonsverfassung Ständerat sagt Ja, Minderheit «zeigt gelbe Karte»

Im Ständerat kam es
zum erwarteten Schlag-
abtausch um die Basler
Verfassungbestimmung,
derzufolge sich der Kan-
ton gegen die Nutzung
der Kernenergie wendet.
Der Rat verzichtete auf
einen Vorbehalt.

MATHIAS KÜNG

Der Disput um Artikel 31 Ab-
satz 3 der neuen Basler Verfas-
sung, derzufolge sich der Kan-
ton gegen die Nutzung von
Kernenergie wendet, führte
gestern im Ständerat zu einer
einstündigen intensiven De-
batte. Worum geht es? Laut Ar-
tikel 90 der Bundesverfassung
ist die Kernenergie Sache des
Bundes. Gemäss Hansheiri In-
derkum (CVP/UR), Vizepräsi-
dent der  Staatspolitischen
Kommission (SPK),  schliesst
dies «aber nicht aus, dass die
Kantone allenfalls eine ande-
re Politik im Bereich der Kern-
energie vertreten können». 

Verbot des Bezugs von
Kernenergie wäre unzulässig

Klar nicht zulässig wäre,
so Inderkum mahnend im Ple-
num, diesen Absatz «als
Grundlage für eine Verhinde-
rungspolitik anzusehen».

Denn die Kantone können
wohl auf eine Änderung der
Politik hinwirken, sie dürfen
aber bundesrechtliche Ent-
scheide nicht unterlaufen
und sie dürfen deren Vollzug
nicht verhindern. Inderkum:
«Dies gilt namentlich auch für
energiepolitische Entscheide
im Bereiche der Kernenergie.»
Nicht zulässig hingegen wäre
laut Inderkum, beispielsweise
einem in Basel-Stadt domizi-
lierten Stromkonsumenten,
insbesondere einem Unter-
nehmen, zu verbieten, Kern-
energie zu beziehen. 

Nicht wie Basel-Landschaft
Artikel 31 Absatz 3 der Bas-

ler Verfassung erfülle die Be-
dingungen und sei ohne Vor-
behalt zu gewährleisten. So
beantragte es gestern im Stän-
derat die SPK mit 9:4 Stim-
men, unterstützt von Justiz-
minister Christoph Blocher. Er
argumentierte, dass es bei Ba-
sel-Landschaft und Genf (de-
ren Verfassungen einst nur
mit Vorbehalt gewährleistet
worden sind) anders als bei Ba-
sel-Stadt auch um den Wider-
stand gegen KKW in andern
Kantonen gegangen sei. Der
Rat gewährleistete schliess-
lich die Basler Verfassung mit
23:14 Stimmen ohne Vorbe-

halt. Die Mehrheit vertraue
Basel-Stadt und seinen Behör-
den, «dass man  nicht gegen
Bundesrecht verstossen wird.
Die Minderheit hingegen
zeigt zwar nicht die rote, aber
immerhin die gelbe Karte»,
sagte Inderkum abschlies-
send. 

«Schuss vor den Bug sitzt»
Maximilian Reimann

(SVP/AG) hat für einen Vorbe-
halt gekämpft. Obwohl dieser
abgelehnt wurde, ist für ihn
mit der gestrigen Ermahnung
klargestellt, dass Basel «mit
seinem Verhinderungsartikel
Bundesrecht nicht unterlau-
fen und die Zusammenar-
beitspflicht zwischen den
Kantonen nicht infrage stel-
len kann.» Reimann: «Dieser
Schuss vor den Bug sitzt.»
Gleichwohl ist er «enttäuscht
über Kantone, welche die
Kernkraft bekämpfen, es aber
fröhlich zulassen, dass aus der
Steckdose Kernkraft bezogen
wird». Das sei scheinheilig. 

Mühe mit der «Basler
St.-Florians-Politik» hat auch
Thomas Pfisterer (FDP/AG), ob-
wohl er für Gewährleistung
ohne Vorbehalt stimmte. Bun-
desrecht stehe immer über
kantonalem Recht, stellt der
ehemalige Bundesrichter

trocken klar. Doch wenn Be-
stimmungen wie in der Basler
Verfassung Schule machen,
«können wir bald nichts mehr
realisieren», befürchtet er.
Wenn die Stromlücke Realität
wird, weil KKW-Strom fehlt,
dürfe Basel beim Bezug von
Wasserkraft nicht besser ge-
stellt werden als andere, ver-
langt er heute schon. Pfisterer:
«Dann muss Basel halt seinen
Strombedarf reduzieren.»

«Nur ein Vorgeplänkel»
Ganz anders sieht dies die

Basler Ständerätin Anita Fetz
(SP). Für sie ist die Debatte mit
der Gewährleistung durch bei-
de Kammern (im Nationalrat
schon am Mittwoch erfolgt)
erledigt. Eine Ermahnung an
Basel vermag sie aus der De-
batte nicht abzuleiten. Fetz:
«Unsere Verfassung wurde be-
rechtigterweise gewährleistet,
weil sie in keinster Weise Bun-
desrecht verletzt.» Sie wirft
dem Aargau vor, dass er sich
weigere, energieeffiziente
Massnahmen zu beschliessen,
etwa ein Verbot von Elektro-
heizungen. Für Anita Fetz war
die gestrige Debatte nur ein
Vorgeplänkel zum Ringen um
das Stromversorgungsgesetz
nächste Woche im Ständerat.
Also: Fortsetzung folgt. 

70 Millionen für gute Ideen
Neue Regionalpolitik Mehr Wettbewerbsfähigkeit in Rand- und Bergregionen

Der Nationalrat hat gestern
mit 136 zu 10 Stimmen bei
23 Enthaltungen die neue
Regionalpolitik gutgeheissen.

Das Bundesgesetz über Regionalpo-
litik will die Randregionen konkur-
renzfähiger machen und Unterneh-
mergeist wecken. Der Bund will sie
dabei weiterhin mit 70 Millionen
Franken jährlich unterstützen. Die
heutige Regionalpolitik ist in meh-
reren Bundeserlassen verzettelt. Das
neue Bundesgesetz löst die Investi-
tionshilfe für Berggebiete, den so ge-
nannten Bonny-Beschluss, und die
Programme Regio Plus und Interreg
ab. Weil es nicht vor 2008 in Kraft
treten kann, hat das Parlament diese
Massnahmen verlängert.

Doris Leuthard freute sich in
ihrem ersten Auftritt im Nationalrat
als Bundesrätin, dass das Gesetz «vor

Ort» in der Pionierregion Surselva
diskutiert werden konnte. Das Kon-
zept sei in Zusammenarbeit mit den
Kantonen entworfen worden. Pilot-
projekte hätten seine Tauglichkeit
erwiesen. Die positiven Errungen-
schaften der bisherigen Regionalpo-
litik würden nicht über Bord gewor-
fen, sagte Leuthard. Nächstes Jahr
werde der Bundesrat eine Botschaft
zu einem regionalpolitischen Mehr-
jahresprogramm und einen Be-
schlussentwurf zur Alimentierung
des Fonds für Regionalentwicklung
unterbreiten.

In der Detailberatung wurden
Anträge der SP und der Grünen ver-
worfen, die Regionalpolitik nicht
nur auf die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und Wertschöpfung
auszurichten, sondern auch auf die
Nachhaltigkeit zu verpflichten.
Wirtschaftliche Effekte hätten in

diesem Gesetz Vorrang vor sozialen
und ökologischen.

Gegen Fiskaltourismus
In Fortsetzung des Bonny-Be-

schlusses bestimmte der Nationalrat
mit 85 zu 67 Stimmen, dass auch Un-
ternehmen, die den Kanton wech-
seln und am neuen Standort Ar-
beitsplätze schaffen, Steuererleich-
terungen erhalten. Die Kantone sol-
len dafür sorgen, dass sich reiner Fis-
kaltourismus nicht lohnt.

Eine weitere Differenz zum Stän-
derat schuf der Nationalrat, indem
er darauf verzichtete, das Gesetz auf
acht Jahre zu befristen. Mit 148 zu 5
Stimmen hatte die grosse Kammer
zuvor einen Rückweisungsantrag
von Remo Gysin (SP/BS) abgelehnt,
nicht nur Randregionen, sondern
auch Städte und Agglomerationen
zu unterstützen. (SDA)

FÜR EINMAL EINIG Anita Fetz und Justizminister Christoph Blocher wollten eine Gewährleistung ohne Vorbehalt. KUSANO/KEY

Halter soll
stärker für
Hund haften
Ständerat Motion
der SVP überwiesen 

Das Parlament lässt bei den ge-
fährlichen Hunden nicht locker:
Der Ständerat will beim Schutz
vor Kampfhunden nicht nur die
Tiere, sondern auch deren Hal-
ter in die Pflicht nehmen. Ein-
stimmig und mit dem Einver-
ständnis des Bundesrats über-
wies die kleine Kammer als
Zweitrat gestern eine Motion der
SVP, welche unter anderem auf
eine Verschärfung der Haftung
zielt.

«Verbot
ist keine dauerfhafte Lösung»

Die Motion der Schweizeri-
schen Volkspartei verlangt vom
Bundesrat Massnahmen zum
Schutz vor gefährlichen Hun-
den, sie legt dabei den Akzent
aber nicht auf die Tiere selbst,
sondern auf deren Halter. Ein
Pitbull-Verbot im Tierschutzge-
setz allein könne keine dauer-
hafte Lösung sein, begründete
die SVP ihren Vorstoss und stiess
damit in der kleinen Kammer
auf einstimmige Unterstützung.
Man müsse nicht nur das Tier
vor dem Menschen schützen,
sondern auch den Menschen vor
dem Tier, sagte Kommissions-
sprecher Peter Bieri (CVP/ZG). 

Auch Justizminister Chris-
toph Blocher war mit der Über-
weisung einverstanden. Anders
als bei Verboten sei bei der Haf-
tungsfrage der Bund zuständig,
weshalb der Bundesrat bereits
eine Verschärfung der Haftung
prüfe. «Wir wollen eine Rege-
lung einführen, die die Selbst-
verantwortung des Hundehal-
ters stärkt», sagte Blocher.
Gemäss der heutigen Regelung
haften Hundehalter für Schäden
ihrer Tiere nicht, wenn sie be-
weisen können, dass sie alle
nötigen Sorgfaltspflichten er-
füllt haben.

Weiterer Auftrag an Bundesrat
Mit der SVP-Motion, die vom

Nationalrat bereits im Juni gut-
geheissen wurde, liegt nun im
Kampfhunde-Dossier ein weite-
rer Auftrag für den Bundesrat
auf dem Tisch. Bereits früher
hatten beide Kammern die Re-
gierung aufgefordert, den Weg
zu einem Verbot von Pitbulls zu
ebnen. Da der Bundesrat aber
bisher einzig auf Massnahmen
wie eine Meldepflicht für auffäl-
lige Hunde, schärfere Haltungs-
vorschriften und allenfalls eine
weitergehende Haftpflicht für
Halter eingetreten ist, hat sich
das Parlament mittlerweile sel-
ber an die Arbeit gemacht. (AP)
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